
Der Präsident des Landtags Nordrhein-Westfalen

Vermögen
> EUR 10.000 ?

Einnahmen
> EUR 10.000 ?

Einnahmen
> EUR 25.000 ?

Vermögen
> EUR 50.000 ?

Der Rechenschaftsbericht ist ab-
schließend vom Vorstand der 
Wählergruppe zu zeichnen.

(Ziffer III)

Die Übersendung des Rechenschaftsbericht hat bis zum 30.09. des Folgejahres
an den Präsidenten des Landtags NRW zu erfolgen.

Schaubild zum

Prüfungsvorbehalt / Umfang des Rechenschaftsberichts

(Eingruppierung in die Fallgruppen   A  , B  , C   )
Die angegebenen Ziffern beziehen sich auf die Erläuterungen in der Handreichung 2023

Handreichung zum WählGTranspG 
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Ja

Ja

Nein

Der Rechenschaftsbericht ist vom Vorstand der Wählergruppe und
abschließend von WP, BP oder StB zu zeichnen.

(Ziffer III)
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